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Dritte Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 23. Juli 2010 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des 
Berufsbildungsgesetzes, von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 3 Buchstabe a der Verordnung 
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: 

… . 
 

Artikel 11 

Änderung der Verordnung  
über die Prüfung zum anerkannten  

Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte  
Industriemeisterin - Fachrichtung Elektrotechnik 

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte 
Industriemeisterin - Fachrichtung Elektrotechnik vom 30. November 2004 (BGBl. I S. 3133), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis" ge-
strichen. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „18" durch das Wort „sechs" ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird das Wort „fünfjährige" durch das Wort „vierjährige" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „zu den dort genannten Praxiszeiten" gestrichen. 

2. In den Anlagen 1 und 2 werden jeweils nach der Angabe „(BGBI. I S. 3133)" die Wörter „ r die 
durch Ar t ike l  11 der  Verordnung vom 23.  Ju l i  2010 (BGBl. I S. 1010) geändert worden ist," 
eingefügt. 

… . 
 

Artikel 20  
Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. 
 


